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3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die 

Entschädigung für die in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit 

Berufene (Aufwandsentschädigungssatzung) 

 

 

 

Gemäß §§ 8, 35 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 S. 288) in der jeweils 

geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen in seiner Sitzung am 

31.01.2018 folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über 

die Entschädigung für die in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit 

Berufene (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 29.01.2015 beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die Entschädigung für die in 

ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit Berufene 

(Aufwandsentschädigungssatzung) 

 

 

§ 13 a wird wie folgt neu eingefügt: 

 

§ 13 a 

Brandsicherheitswache 

 

Die als Brandsicherheitswachen eingesetzten Mitglieder der Freiwilligen Ortsfeuerwehren 

erhalten als pauschale Aufwandsentschädigung je Stunde 9 Euro. Die erste Einsatzstunde 

wird von ihrem Beginn an als volle Einsatzstunde berechnet. Jede weitere Einsatzstunde wird 

nach Ablauf von 30 Minuten als volle Einsatzstunde berechnet. Mit Ausnahme der ersten 

Einsatzstunde ist eine angefangene Einsatzstunde vor Ablauf von 30 Minuten als halbe 

Stunde abzurechnen. 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Bitterfeld-Wolfen, den  

 

 

 

 

Armin Schenk 

Oberbürgermeister 


